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Boykott
die Waffe Nr. 1 im Kampf gegen den schlechten Film.

Iii. Die rechtliche Erlaubfheit des Boykotts im Kampf gegen den schlechten

Film.
Unter Boykott versteht man den bewussten Abbruch oder die

Nichtaufnahme wirtschaftlicher Beziehungen zu einer oder mehreren Personen

durch Verbände oder Personen, die möglicherweise ein wirtschaftliches

Tätigkeitsgebiet massgebend beeinflussen können, mit dem Ziele,
den Boykottierten durch die hieraus entstehende Schädigung zu
bestimmtem Handeln oder Unterlassen zu bewegen oder ihn zu strafen.

Das Gesetz spricht nirgends ausdrücklich vom Boykott, so dass auf
diesem Gebiet weitgehend auf die Gerichtspraxis abgestellt werden
muss. Der Boykott kann ein Drei- oder Zweiparteienverhältnis sein, je
nachdem Dritte zum Boykott veranlasst werden oder nicht. Ersteres bildet

die Regel (indirekter Boykott): der sog. Verrufer fordert Drittpersonen

auf, gewisse schlechte Filme, gewisse Kinotheater, die meistens
schlechte Filme aufführen, zu meiden. Der Boykott als Zweiparteienverhältnis

ist denkbar, wenn sich z. B. ein Verein bildet mit dem Zweck,
durch seine Mitglieder einen Boykott gegen schlechte Filme durchzuführen.

Der Boykott wird erreicht durch das dem Boykott eigentümliche
Mittel der Meidung. Der Boykottierte wird gemieden in der Absicht, ihn
durch Schaden klug oder mürbe zu machen oder zu bestrafen. Eine
direkte oder indirekte Schädigungsabsicht wohnt jedem Boykott inne,
die Schädigung ist aber in der Regel nicht Selbstzweck.

Es stéllt sich hier die wichtige Frage nach der zivilrechtlichen Erlaubfheit

des Boykotts (Frage nach dem Bestehen einer Schadenersatzpflicht
und nach der Möglichkeit einer strafrechtlichen Verfolgung).
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